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INFORMATION 
Nachkauf von fehlenden Anwartschaften       Stand: Jänner 2026 
 
 
Fondsteilnehmer, die verminderte Anwartschaften (Anwartschaftspunkte AWP) erworben 
haben, sind spätestens mit Vollendung des 50. Lebensjahres verpflichtet, die fehlenden 
Fondsbeiträge nachzuzahlen. 
 
Man kann jedes Jahr die bis dato aufgelaufenen fehlenden Anwartschaften zum jeweils  
aktuellen Richtbeitrag gem. § 3 der BO teilweise oder auch schon zur Gänze nachkaufen. 
 
Selbstverständlich sind auch die Nachzahlungsbeiträge voll steuerlich absetzbar, da es sich 
um Pflichtbeiträge handelt. 
 
Detaillierte Regelungen finden Sie im § 28 Abs. 6 und § 29 Abs. 5 der Satzung des 
Wohlfahrtsfonds der Ärztekammer Salzburg.  
 
 
Wie kommt es zum Erwerb von verminderten Anwartschaften: 
 
• Aufgrund individueller Ermäßigungs- bzw. Nachlassansuchen 

o Zahlung gem. Altersstufe Beitragsordnung 
o Teilzeit 
o Karenzen (Anm: bei Kinderbetreurungs-Karenzen werden Anwartschaften ohne Beitragszahlung 

gebucht) 
o Sonstige Ermäßigungs- oder Nachlassanträge 

 
 
 
Angestellte Ärzte*Innen und Wohnsitzärzte*Innen 
 
Durch Zahlung der Beiträge gem. § 4 Abs. 2 und § 5a Abs. 1 der BO werden die vollen Beiträge 
bezahlt und somit auch die vollen Anwartschaften erreicht.  
 
Gemäß § 4 Abs. 3 und § 5a Abs. 2 der Beitragsordnung werden die Beiträge – je nach Alter 
differenziert – in Altersgruppen eingeteilt. Auf Antrag bzw. gem. den Übergangsbestimmungen 
nach § 21 Abs 2 der BO wird bis zum vollendeten 30. Lebensjahr eine Ermäßigung auf 25 % und 
bis zum vollendeten 40. Lebensjahr auf 50 % der vollen Beiträge gewährt; bei gleichzeitiger 
Nachkaufverpflichtung der fehlenden Anwartschaften - spätestens zum 50. Lebensjahr. 
 
Jede Zahlung bewirkt, dass Anwartschaften erworben werden. Werden nicht die vollen Beiträge 
geleistet, so entstehen folglich „Fehlpunkte“ (fehlende Anwartschaften). Die Summe dieser 
fehlenden Anwartschaftspunkte wird mit dem jeweils gültigen Richtbeitrag gem. § 3 der BO in 
eine Euro-Summe umgewandelt und ergibt somit die Nachkauf-Summe. 
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Niedergelassene Ärzte 
 
Gemäß § 4 Abs. 1 der Beitragsordnung wird der Richtbeitrag für die Grundleistung vorgeschrieben.  
Die Zusatzleistung wird aus Ihrem gemeldeten Umsatz (gem. Anlage zur Beitragsordnung) 
berechnet. Bei Bezahlung des vollen Richtbeitrages für die Grundleistung erwerben Sie 3 AWP p.a.  
und somit die maximal mögliche Höhe.  
 
Auch bei niedergelassenen Ärzten führen natürlich Ermäßigungs- bzw. Nachlassanträge  
individuell zu verminderten Anwartschaften. 
 
 
Höhe des Nachkaufbetrages 
 
Die Anzahl der fehlenden Anwartschaften wird von den zuvor genannten Faktoren beeinflusst. 
Beispiel: Ein angestelltes Mitglied zahlt zwischen Lebensjahr 30 und 40 die Altersstufe gem. BO:  
somit werden 50 % der Richtbeiträge bezahlt und folglich wird die verbleibende Hälfte auf das 
Fehlpunktekonto gebucht. In 10 Jahren werden somit 15 Fehlpunkte angesammelt.  
1 Punkt kostet im Jahr 2026 exakt 3.075 EUR. Die kumulierten fehlenden Anwartschaften dieser 10 
Jahre würden insgesamt 46.125 EUR betragen. 
 
 
Resümee 
 

o Je geringer Ihre Beiträge für Versorgungsleistungen zum Wohlfahrtsfonds in der  
Vergangenheit waren, desto höher errechnet sich der Nachzahlungsbeitrag 

o Die Nachzahlung hat spätestens mit dem 50. Lebensjahr zu erfolgen 
o Zahlungen vor dem 50. Lebensjahr sind möglich (Einmalzahlung; Höhe wird individuell 

vereinbart – diese Zahlung mindert den Nachkauf zum 50. Lebensjahr). 
o Aufgrund der jährlichen Valorisierung (Erhöhung) der Richtbeiträge sind bezahlte 

Anwartschaften in jüngeren Jahren monetär günstiger 
 

 
 
Nachlass, Ratenzahlung  
 
Dieser Nachzahlungsbetrag kann auf Antrag ermäßigt oder nachgelassen werden  
(§ 28 Abs. 6 und § 29 Abs. 5 sowie § 22 der Satzung).  
 
Erfolgt die Zahlung ab dem 50. Lebensjahr, so kann um Ratenvereinbarung angesucht werden. 
 
Selbstverständlich ist auch eine Kombination aus Einmalzahlung, Teilnachlass und Ratenzahlung 
möglich. Dies ermöglicht Ihnen die höchste Flexibilität. Wir empfehlen dazu eine persönliche 
Beratung, Abteilung WFF (wff@aeksbg.at). 
 
Bitte beachten Sie, dass bei Gewährung eines Nachlasses des Nachzahlungsbeitrags  
zum 50. Lebensjahr, diese Anwartschaften unwiederbringlich verloren sind und zu einem  
späteren Zeitpunkt nicht nachgekauft werden können und auch im Invaliditätsfall pensionsmindernd 
wirken. Lediglich eine erhöhte Beitragszeit (Zahlung über das 65. Lebensjahr hinaus und somit 
späterer Pensionsantritt kann fehlende Anwartschaften in diesem Szenario mindern) 
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Höhe und Zusammensetzung der Pensionsleistung(en) 
 
Die Altersversorgung besteht grundsätzlich aus der  

• Grundleistung (Umlageverfahren) 
• Zusatzleistung-Ergänzungsleistung zur Grundleistung (Kapitaldeckungsverfahren) 
• Zusatzleistung (Kapitaldeckungsverfahren) 

 
 
Grundleistung:  
 
Pro Jahr konnten Sie maximal 3 Anwartschaftspunkte erwerben (bzw. 0,25 AWP p.m.); 
vorausgesetzt Sie haben den vollen Richtbeitrag zur Grundleistung gem. § 3 der 
Beitragsordnung einbezahlt (für 2026 sind das EUR 9.225,00 p.a.). Die Anzahl der 
Anwartschaftspunkte hängt maßgeblich von Ihren Beitragsmonaten und der bezahlten Beiträge 
ab. 
 
Pension p.m. =  (Anwartschaftspunkte * Höchstbetrag gem. § 28 Abs. 3)   /   100 
 
Über die Anpassung (Valorisierung) des Höchstbetrages sowie jener der Pensionen entscheidet 
jährlich die erweiterte Vollversammlung. 
 
 
 
Zusatzleistung-Ergänzungsleistung zur Grundleistung und/oder Zusatzleistung: 
Hierbei handelt es sich um Ihr persönliches individuelles Pensionskonto. Alle Beiträge zur 
Zusatzleistung-Ergänzungsleistung zur Grundleistung und/oder Zusatzleistung wurden auf 
diesem Pensionskonto gutgeschrieben und gemäß den jeweiligen jährlichen Beschlüssen der 
erweiterten Vollversammlung verzinst. Die Einzahlungen und Zinsen ergeben somit in Summe Ihr 
Gesamtkapital, das bei Pensionsantritt zur Verfügung steht. 
 
Dieses Gesamtkapital wird nun mit dem Verrentungsfaktor multipliziert, daraus ergibt sich Ihre 
jährliche Pension Zusatzleistung-Ergänzungsleistung und/oder Zusatzleistung. Der 
Verrentungsfaktor wird von anerkannten Aktuaren ermittelt. Er ist u.a. abhängig von 
Pensionsantrittsalter, Lebenserwartung, technischer Zins (Rechnungszins).  
 
 


